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0. Einleitung 

Das Aufsichtshandbuch beschreibt ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder recht
liche Verbindlichkeit die wesentlichen Prozesse beim Vollzug des Atomgesetzes 
(AtG) durch die Länder einschließlich der Bundesaufsicht im Rahmen der Bun
desauftragsverwaltung nach Artikel 85 Grundgesetz (GG). Es behandelt Pro
zesse 

• im Zusammenhang mit der Sicherheit von Kernkraftwerken (KKW) in Still
legung und 

• Im Zusammenhang mit der Sicherheit von Forschungsreaktoren in Be
trieb und Stilllegung 

und berücksichtigt dabei Spezifika der Sicherung einschließlich der Sicherheit 
von Informationstechnik (IT-Sicherheit). 

Nicht behandelt werden Prozesse zu weitergehenden Aspekten des Strahlen
schutzes. Die Prozesse im Bereich der Entsorgung werden in dem eigenständi
gen Teil „Entsorgung“ beschrieben.  

Es sind für jeden Prozess eine Prozessbeschreibung sowie eine Prozessdarstel
lung enthalten. Am Ende jeder Prozessbeschreibung werden diejenigen Pro
zesse aufgelistet, die der beschriebene Prozess auslösen kann („Bezug zu an
deren Prozessen“). Aufgrund der schrittweisen Entstehung des Aufsichtshand
buchs sind in einigen Fällen die zunächst erstellten Prozessbeschreibungen für 
den Betrieb von KKW um Abschnitte ergänzt worden, welche die Relevanz des 
jeweiligen Prozesses und gegebenenfalls abweichende Aspekte bezüglich Still
legung von KKW, Forschungsreaktoren in Betrieb und Forschungsreaktoren in 
Stilllegung sowie die Relevanz des jeweiligen Prozesses bezüglich der Sicherung 
dieser Anlagen beschreiben. 

Die Aufsichtshandbücher der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder 
haben weiterhin Bestand und beschreiben das Vorgehen der jeweiligen Behörde 
im Einzelnen. Die formulierten Prozessbeschreibungen stellen den im Konsens 
zwischen dem Bundesumweltministerium und den Genehmigungs- und Auf
sichtsbehörden der Länder identifizierten Stand des Vollzuges dar. 
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I. Rechtlicher Rahmen 

Hierarchie der nationalen Quellen, der Behörden oder Institutionen, die sie erlas
sen, sowie ihre Verbindlichkeit: 

 

Abbildung 1: „Deutsche Regelwerkspyramide (am Beispiel der Sicherheit)“ 

1. Grundgesetz 

Das GG trifft Bestimmungen über die Kompetenzen von Bund und Ländern hin
sichtlich der friedlichen Nutzung der Kernenergie (Artikel 73 Nummer 14, 87c, 85 
GG). Danach kommt dem Bund in diesem Bereich die ausschließliche Gesetz
gebungskompetenz zu. Das Atomrecht wird von Bundes- und Landesbehörden 
vollzogen (siehe unter II.1.). Soweit die Länder für den Vollzug des Atomrechts 
zuständig sind, führen sie es im Auftrag des Bundes aus (Bundesauftragsverwal
tung). Hierbei übt der Bund die Gesetz- und Zweckmäßigkeitsaufsicht aus. Er 
kann, soweit er dies für erforderlich erachtet (vgl. unter III.), die Sachkompetenz 
an sich ziehen. Die Länder bleiben in jedem Fall für das Verwaltungshandeln 
nach außen zuständig (sog. Wahrnehmungskompetenz). 

Im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Atom- und 
Strahlenschutzrecht hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass der 
Staat verpflichtet sei "alle Anstrengungen zu unternehmen, um mögliche Gefah
ren frühzeitig zu erkennen und ihnen mit den erforderlichen verfassungsmäßigen 
Mitteln zu begegnen. […] Dass sich der Gesetzgeber dieser Aufgabe bewusst 
[sei, zeigten] die Vorschriften des Atom- und Strahlenschutzrechts. Sie sind auf 
ein umfassendes und ineinandergreifendes Gefüge von Normen gerichtet, das 
eine lückenlose hoheitliche Kontrolle und Überwachung aller Verhaltensweisen 
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und Anlagen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie […] gewährleisten soll." 
(BVerfGE 49, 89 – Kalkar I) 

2. Gesetze, Rechtsverordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

a) Gesetze 

Atomgesetz (AtG) 

Das AtG wurde nach dem erklärten Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf 
Atomwaffen am 23. Dezember 1959 verkündet und zwischenzeitlich mehrfach 
geändert. Zweck des AtG ist es, Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Ge
fahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu 
schützen und verursachte Schäden auszugleichen, die Nutzung der Kernenergie 
zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität geordnet zu beenden und bis zum 
Zeitpunkt der Beendigung den geordneten Betrieb sicherzustellen. Weiterhin soll 
verhindert werden, dass durch Nutzung der Kernenergie die innere oder äußere 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet wird. Ebenso dient das Ge
setz der Erfüllung internationaler Verpflichtungen Deutschlands auf dem Gebiet 
der Kernenergie und des Strahlenschutzes. 

Das AtG enthält die grundlegenden nationalen Regelungen für Schutz- und Vor
sorgemaßnahmen und die Entsorgung radioaktiver Abfälle und bestrahlter 
Brennelemente in Deutschland und ist die Grundlage für die zugehörigen Verord
nungen. 

Das AtG umfasst, neben der Zweckbestimmung und allgemeinen Vorschriften, 
auch Überwachungsvorschriften, grundlegende Regelungen zu Zuständigkeiten 
der Verwaltungsbehörden, Haftungsvorschriften sowie Bußgeldvorschriften. 

Zum Schutz gegen die von radioaktiven Stoffen ausgehenden Gefahren und zur 
Kontrolle ihrer Verwendung knüpft das AtG die Errichtung und den Betrieb von 
kerntechnischen Anlagen an eine behördliche Genehmigung. Es regelt die Vo
raussetzungen und das Verfahren für die Erteilung von Genehmigungen und für 
die Aufsicht, einschließlich Regelungen zur Hinzuziehung von Sachverständigen 
(§ 20 AtG) und zur Erhebung von Kosten (§ 21 AtG). 

Die meisten der dort getroffenen Regelungen sind allerdings nicht abschließend, 
sondern werden sowohl im Bereich der Verfahren, wie auch der materiell-rechtli
chen Anforderungen, durch Verordnungen sowie durch untergesetzliches Regel
werk konkretisiert. 

Nach § 7 Absatz 1 AtG bedürfen die Errichtung, der Betrieb oder das Innehaben 
einer ortsfesten Anlage zur Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung oder zur Spal
tung von Kernbrennstoffen, sowie eine wesentliche Veränderung der Anlage oder 
ihres Betriebes der Genehmigung. 
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Nach § 7 Absatz 3 AtG sind die Stilllegung, der sichere Einschluss sowie der Ab
bau von Anlagen oder Anlagenteilen genehmigungsbedürftig. Kernkraftwerke, 
deren Berechtigung zum Leistungsbetrieb nach § 7 Absatz 1a AtG endgültig er
loschen ist, oder deren Leistungsbetrieb endgültig beendet ist und deren Betrei
ber Einzahlende nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Entsorgungsfondsgesetzes sind, sind 
nach § 7 Absatz 3 AtG unverzüglich stillzulegen und abzubauen. Die zuständige 
Behörde kann im Einzelfall für Anlagenteile vorübergehende Ausnahmen zulas
sen, soweit und solange dies aus Gründen des Strahlenschutzes erforderlich ist. 

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom wurde das Strahlenschutz
recht neu geordnet und modernisiert. Das Gesetz zum Schutz vor der schädli
chen Wirkung ionisierender Strahlung (StrlSchG), das als Artikel 1 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisieren
der Strahlung vom 27. Juni 2017 erlassen wurde, regelt den Strahlenschutz erst
mals in einem förmlichen Gesetz. Überwiegend sind die Regelungen des 
StrlSchG am 31. Dezember 2018 in Kraft getreten. Die Regelungen des StrlSchG 
zum radiologischen Notfallschutz und zur Überwachung der Umweltradioaktivität, 
die das bisherige Strahlenschutzvorsorgegesetz ersetzen, und die Verordnungs
ermächtigungen sind seit 1. Oktober 2017 in Kraft. Das StrlSchG regelt u. a. 

• Strahlenschutzgrundsätze und Grenzwerte,  
• die betriebliche Organisation des Strahlenschutzes,  
• das Notfallmanagementsystem des Bundes und der Länder sowie  
• den Schutz der Notfalleinsatzkräfte.  

Das Erste Gesetz zur Änderung des StrlSchG wurde am 20. Mai 2021 beschlos
sen und trat am 5. Juni 2021 in Kraft. Die Änderungen greifen zum einen techni
sche Neuerungen auf, andererseits tragen sie u. a. auch zu einem reibungslosen 
Vollzug des modernisierten Strahlenschutzrechts bei. 

b) Rechtsverordnungen 

Zur weiteren Konkretisierung der gesetzlichen Regelungen enthalten das AtG 
und das StrlSchG Ermächtigungen für den Erlass von Rechtsverordnungen. 
Diese Rechtsverordnungen bedürfen nach § 54 Absatz 2 AtG der Zustimmung 
des Bundesrates, soweit sich die Verordnung nicht darauf beschränkt physikali
sche, technische oder strahlenbiologische Werte durch andere Werte zu erset
zen. Auch die Verordnungsregelungen auf der Grundlage des StrlSchG bedürfen 
ganz überwiegend der Zustimmung des Bundesrates. 

Zu Schutz- und Vorsorgemaßnahmen bei KKW und Forschungsreaktoren gibt es 
z. B. die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), die Atomrechtliche Verfahrens
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verordnung (AtVfV), die Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldever
ordnung (AtSMV), die Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung 
(AtZüV) oder die Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV). 

c) Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

In Rechtsvorschriften können zusätzliche Ermächtigungen für den Erlass von All
gemeinen Verwaltungsvorschriften enthalten sein, die gemäß Artikel 85 Absatz 2 
GG der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Allgemeine Verwaltungsvor
schriften regeln die Handlungsweise der Behörden, binden also unmittelbar nur 
die Verwaltung. Sie entfalten jedoch mittelbare Außenwirkung, wenn sie konkre
ten Verwaltungsentscheidungen zugrunde gelegt werden. Deshalb können Ver
waltungsvorschriften mittelbar auch für die Bürger rechtliche Bedeutung haben. 

Im kerntechnischen Bereich finden u. a. folgende Allgemeine Verwaltungsvor
schriften Anwendung: 

• zur Ermittlung der Strahlenexposition durch die Ableitung radioaktiver Stoffe 
aus Anlagen oder Einrichtungen, 

• zum Strahlenpass, 
• zur Umweltverträglichkeitsprüfung und 
• zur Umweltüberwachung. 

3. Kerntechnisches Regelwerk 

Bund und Länder erarbeiten zur Konkretisierung der rechtlichen Anforderungen 
gemeinsam ein untergesetzliches Regelwerk. 

Das Bundesumweltministerium verfolgt über die Mitarbeit in Gremien, durch Aus
wertung der Ergebnisse der Arbeit relevanter (inter-)nationaler, multi- und bilate
raler Gremien und Einrichtungen, aus den Ergebnissen der durch den Bund ge
förderten Forschungsprogramme, internationale Regelwerke, Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben und aus sonstigen Fachkontakten und der Fachliteratur, 
Entwicklungen im Bereich der kerntechnischen Sicherheit. Zur Identifizierung von 
möglichen Änderungserfordernissen im nationalen Regelwerk wird regelmäßig 
eine Überprüfung der Anforderungen auf Aktualität durchgeführt. Die zuständi
gen Behörden erhalten durch ihre Tätigkeit Erkenntnisse über konkrete sicher
heitstechnische Entwicklungen in den deutschen Anlagen; solche Erkenntnisse 
werden durch Bund und Länder sachgerecht analysiert. Dieses betrifft auch die 
Auswertung nationaler und relevanter internationaler Ereignisse sowie die Erar
beitung und Auswertung der Umsetzung von Weiterleitungsnachrichten (WLN). 

a) Untergesetzliches sicherheitstechnisches Regelwerk 

Der Bund veröffentlicht nach Beratung mit den Ländern Bekanntmachungen (in 
Form von Anforderungen, Richtlinien, Leitlinien, Kriterien und Empfehlungen). In 
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der Regel handelt es sich um im Konsens mit den zuständigen Genehmigungs- 
und Aufsichtsbehörden der Länder beschlossene Regelungen zur einheitlichen 
Handhabung des Atomrechts. Die Bekanntmachungen des Bundes beschreiben 
die Auffassung der atomrechtlichen Bundesaufsicht zu allgemeinen Fragen der 
kerntechnischen Sicherheit und der Verwaltungspraxis und dienen den Landes
behörden als Orientierung beim Vollzug des Atomrechts. Sie werden von den 
zuständigen Landesbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren oder bei 
ihrem aufsichtlichen Handeln in eigener Zuständigkeit herangezogen. Dadurch 
wird auch sichergestellt, dass der Vollzug in den verschiedenen Bundesländern 
auf Basis gleicher Maßstäbe erfolgt. Im Verhältnis zu den Genehmigungsinha
bern erlangen diese durch ihre Berücksichtigung in Genehmigungen oder auf
sichtlichen Verfügungen Verbindlichkeit. 

Derzeit liegen mehr als 100 Bekanntmachungen aus dem kerntechnischen Be
reich vor. Es handelt sich u. a. um Regelungen 

• zu "Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke", 
• zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder 

Anlagenteilen,  
• zur Fachkunde des Personals kerntechnischer Anlagen, 
• zu Maßnahmen gegen Störungen oder sonstige Einwirkungen Dritter, 
• zu Unterlagenanforderungen bei Anträgen auf Genehmigung, 
• zur Dokumentation technischer Unterlagen bei Errichtung, Betrieb und Still

legung von Kernkraftwerken, 
• zu den Meldekriterien für meldepflichtige Ereignisse in Kernkraftwerken und 

Forschungsreaktoren, 
• zur Überwachung der Emissionen und der Radioaktivität in der Umwelt, 
• zu Verfahren zur Vorbereitung und Durchführung von Instandhaltungs- und 

Änderungsarbeiten in Kernkraftwerken, 
• zum Strahlenschutz bei Revisionsarbeiten, 
• zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung für Kernkraftwerke, 
• für zu planende Notfallschutzmaßnahmen der Betreiber für angenommene 

schwere Störfälle und 
• für Katastrophenschutzvorkehrungen in der Umgebung der Anlagen. 

i. Empfehlungen und Stellungnahmen der RSK, ESK, SSK 

Zu wichtigen Fragen bei Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren, Regelwerks
entwicklung oder Sicherheitsforschung erteilt das Bundesumweltministerium sei
nen Kommissionen (Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), Entsorgungskom
mission (ESK) und Strahlenschutzkommission (SSK)) Beratungsaufträge (siehe 
auch unter II.2.). Die Kommissionen können darüber hinaus auch auf eigene Ini
tiative beraten. Generische Erkenntnisse aus den RSK-Beratungen bringt das 
Bundesumweltministerium in die Weiterentwicklung des Regelwerks ein. Die Pro
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tokolle der RSK und ihrer Ausschüsse sowie die RSK-Stellungnahmen und Emp
fehlungen werden von der RSK-Geschäftsstelle nach Zustimmung des Bundes
umweltministeriums an die zuständigen Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden 
der Länder verteilt. Hat das Bundesumweltministerium Anmerkungen zu den Be
schlüssen (Stellungnahmen und Empfehlungen) der RSK, werden diese den 
Ländern bei der Übermittlung mitgeteilt. Sofern sich aus dem Übermittlungstext 
der RSK-Geschäftsstelle nichts Gegenteiliges ergibt, geben die Beschlüsse auch 
die Auffassung des Bundesumweltministeriums zu dem spezifischen Thema wie
der, so dass es diese bei etwaigen bundesaufsichtlichen Bewertungen zu Grunde 
legen wird. Die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder werten die 
Protokolle aus und prüfen die Beschlüsse (Empfehlungen und Stellungnahmen) 
der RSK in eigener Zuständigkeit in den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren, 
insbesondere auf anlagenspezifische Relevanz. Sie entscheiden ob, und wenn 
ja welcher, Handlungsbedarf im konkreten Fall besteht und veranlassen ggf. 
Maßnahmen. 

ii. KTA-Regelwerk 

Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) haben die Aufgabe, die 
grundsätzlichen und übergeordneten sicherheitstechnischen Anforderungen im 
Rahmen des untergesetzlichen Regelwerks für den jeweiligen Anwendungsbe
reich weiter zu konkretisieren. Der KTA ist beim Bundesumweltministerium ein
gerichtet und setzt sich im Wesentlichen aus Vertretern der Behörden, der Sach
verständigen, der Betreiber und der Hersteller zusammen. Er formuliert und ak
tualisiert detaillierte sicherheitstechnische Regeln. Die bestehenden Regeltexte 
werden spätestens alle fünf Jahre auf Anpassungsbedarf überprüft und ggf. ent
sprechend angepasst. Die KTA-Regeln entfalten zwar keine rechtliche Bindungs
wirkung, ihnen kommt aber auf Grund ihres Entstehungsprozesses, Detaillie
rungsgrades und der Tatsache, dass diese in den Genehmigungs- und Aufsichts
verfahren als Maßstab herangezogen werden eine weit reichende praktische Wir
kung zu. 

b) Untergesetzliches Regelwerk der Sicherung und der IT-Sicherheit 

Die grundsätzliche Struktur des untergesetzlichen Regelwerks zur Sicherung und 
IT-Sicherheit ist durch § 44 Absatz 1 und 2 AtG vorgegeben. Das Regelwerk wird 
in der Regel im Konsens zwischen Bundesumweltministerium und den zuständi
gen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden sowie den Sicherheitsbehörden des 
Bundes und der Länder erarbeitet und dient der einheitlichen Handhabung des 
Atomrechts.  

Entsprechend dem Stand der Erkenntnisse und der Bewertung durch die zustän
digen Behörden werden zunächst die zu unterstellenden Störmaßnahmen oder 
sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) in Lastannahmen festgelegt. Ausgehend 
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davon werden Anforderungen und Maßnahmen zur Gewährleistung des erforder
lichen Schutzes der kerntechnischen Anlagen und Tätigkeiten in Richtlinien für 
den Schutz gegen SEWD (SEWD-Richtlinien) konkretisiert. Der erforderliche 
Umfang der Anforderungen und Maßnahmen wird unter Berücksichtigung des 
Gefahrenpotentials der kerntechnischen Anlage bestimmt. Ziel der Anforderun
gen und Maßnahmen ist die Verhinderung einer Verletzung der in § 42 AtG defi
nierten Schutzziele unter Berücksichtigung der in § 44 Abs. 2 AtG als Richtwert 
definierten Folgedosis von maximal 100 Millisievert für eine Freisetzung von 
Kernbrennstoffen oder ihrer Folgeprodukte in erheblichen Mengen.  

Das untergesetzliche Regelwerk der Sicherung und der IT-Sicherheit (SEWD-
Regelwerk) legt die Auffassung der atomrechtlichen Bundesaufsicht zum erfor
derlichen Schutz gegen SEWD fest und dient den Landesbehörden als Orientie
rung beim Vollzug des Atomrechts. Es wird von den zuständigen Landesbehör
den im Rahmen von Genehmigungsverfahren und bei ihrem aufsichtlichen Han
deln herangezogen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Vollzug in den ver
schiedenen Bundesländern auf der Basis gleicher Maßstäbe erfolgt. Im Verhält
nis zu den Genehmigungsinhabern erlangen diese durch ihre Berücksichtigung 
in Genehmigungen oder aufsichtlichen Verfügungen Verbindlichkeit. 

Das SEWD-Regelwerk umfasst Regelungen auf folgenden Hierarchieebenen: 

• Lastannahmen für ortsfeste kerntechnische Anlagen sowie für IT-Sicherheit, 
• allgemeine und anlagentypspezifische SEWD-Richtlinien, 
• Festlegungen, Beschlüsse etc. von zuständigen Gremien und Behörden,  
• Leitlinien, Leitfäden, Empfehlungen, Rahmenvorgaben etc., 
• Einzelweisungen für ausgewählte Sicherungsaspekte. 

 

c) Konventionelles technisches Regelwerk 

Außerdem gilt, wie für Bau und Betrieb von allen technischen Anlagen, das konventi
onelle technische Regelwerk, insbesondere die nationale Normung des Deutschen In
stituts für Normung (DIN), VDE-Vorschriften, BSI-Standards und auch die internatio
nale Normung nach ISO und IEC, soweit nicht das kerntechnische Regelwerk speziel
lere Anforderungen enthält.  
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II. Atomrechtliche Behörden, Gremien und Organisationen 

1. Atomrechtliche Behörden 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Der Vollzug der Bundesge
setze liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Länder, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (siehe Kapitel III) beaufsichtigt das 
Bundesumweltministerium die Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Han
delns der Länder. Zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums gehö
ren die beiden wissenschaftlich-technischen Bundesoberbehörden, das Bundes
amt für Strahlenschutz (BfS) sowie das Bundesamt für die Sicherheit der nukle
aren Entsorgung (BASE). 

Abbildung 2: Zuständige atomrechtliche Behörden in Deutschland 

Im Bereich der nuklearen Sicherung, v. a. bei der Evaluation der Lastannahmen, 
findet eine enge Zusammenarbeit zwischen den atomrechtlichen Behörden und 
den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder statt. Hieran beteiligt sind 
auf Seiten der Sicherheitsbehörden u. a. das Bundesministerium des Innern 
(BMI), das Bundeskriminalamt (BKA) sowie die Innen- und Polizeibehörden der 
Länder.  

2. Beratungsgremien 

Das Bundesumweltministerium wird regelmäßig von der RSK, der SSK und der 
ESK beraten. In den Kommissionen müssen Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Widerspiegelung des technisch-wissenschaftlichen Meinungsspektrums gewähr
leistet sein. Die Mitglieder sind durch Satzungen zur sachverständigen und ob



- 11 - 

jektiven Beratung verpflichtet. Sie sind unabhängig und nicht an Weisungen ge
bunden, wahren die Regelungen des wissenschaftlichen Diskurses und sind zur 
Vertraulichkeit verpflichtet. Die Mitglieder der Kommissionen beruft das Bundes
umweltministerium. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt vor allem in der Bera
tung von Fragen grundlegender Bedeutung sowie in der Initiierung weiterführen
der sicherheitstechnischer Entwicklungen. Die Beratungsergebnisse der Kom
missionen werden in allgemeinen Empfehlungen und einzelfallbezogenen Stel
lungnahmen gefasst. 

3. Sachverständige 

Die Länder können gemäß § 20 AtG bei ihrer Genehmigungs- und Aufsichtstä
tigkeit Sachverständige – also Gutachterorganisationen oder Einzelsachverstän
dige – zuziehen. Dies ist insbesondere der Fall bei Genehmigungsverfahren so
wie bei bestimmten aufsichtlichen Verfahren, wie z. B. bei der Betriebsauswer
tung, bei meldepflichtigen Ereignissen, bei wiederkehrenden Prüfungen, sowie 
bei Anträgen zu nicht wesentlichen Veränderungen. 

4. Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) 

Der Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) und seine Fachausschüsse bil
den das ständige Kooperationsgremium von Bund und Ländern. Es dient der vor
bereitenden Koordinierung der Tätigkeiten von Bund und Ländern beim Vollzug 
des Atomrechts sowie der Vorbereitung von Änderungen und der Weiterentwick
lung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie des untergesetzlichen Re
gelwerks. Im Interesse eines möglichst bundeseinheitlichen Vollzuges des Atom
rechts erarbeiten die zuständigen atomrechtlichen Genehmigungs- und Auf
sichtsbehörden der Länder und das Bundesumweltministerium Regelungen zur 
einheitlichen Handhabung des Atomrechts, die vom Bundesumweltministerium 
bekannt gemacht werden. 
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III. Bundesauftragsverwaltung 

Die Länder handeln bei dem Vollzug des Atomrechts im Auftrag des Bundes 
(§ 24 AtG in Verbindung mit Artikeln 87c, 85 GG). Dabei erstreckt sich die Bun
desaufsicht nach Art. 85 Absatz 4 Satz 1 GG sowohl auf die Gesetzmäßigkeit als 
auch auf die Zweckmäßigkeit und kann damit alle materiellen und formellen As
pekte des Verwaltungsverfahrens betreffen. 

1. Wahrnehmungskompetenz 

Die Wahrnehmungskompetenz steht unentziehbar den Ländern zu. Wahrneh
mungskompetenz ist die Befugnis, im Außenverhältnis, d. h. insbesondere ge
genüber den Kernkraftwerksbetreibern, rechtsverbindlich zu handeln. Dem Bund 
ist es deshalb in Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren verwehrt, Entscheidun
gen gegenüber den Kernkraftwerksbetreibern selbst zu vollziehen. 

2. Sachkompetenz 

Die Sachkompetenz der Länder steht unter dem Vorbehalt der Inanspruchnahme 
durch den Bund. Der Bund kann die Sachkompetenz im Einzelfall an sich ziehen, 
ohne dass hierfür bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein müssen. 
Die Sachkompetenz beinhaltet die Sachbeurteilung und Sachentscheidung, er
streckt sich also auf die gesamte Vollzugstätigkeit von der Vorbereitung des Au
ßenrechtsakts über die Ermittlung und Bewertung des Sachverhalts bis hin zur 
Gesetzesanwendung und späteren Überwachung des Vollzugs, ggf. auch auf 
seine Vollstreckung. 

3. Weisungsrecht 

Zur Durchsetzung seiner Vorstellungen kann der Bund gemäß Artikel 85 Ab
satz 3 GG den Ländern verbindliche Weisungen zu Sach- und Rechtsfragen und 
zur Verfahrensleitung erteilen. Schaltet sich der Bund in ein Genehmigungs- oder 
Aufsichtsverfahren ein, strebt er vor Erteilung einer Weisung an, sich mit dem 
Land zu verständigen. Unterschiedliche Auffassungen und Meinungsverschie
denheiten werden im konsensualen Verwaltungshandeln in der Regel durch Kon
sultationen und Fachgespräche geklärt. Ob Veranlassung für eine Weisung be
steht, obliegt der Entscheidung des Bundesumweltministeriums. Kommen die 
Länder und der Bund bei der Beurteilung eines Sachverhaltes zu dem gleichen 
Ergebnis, ist eine Weisung entbehrlich. In aller Regel kommt es zu einer Eini
gung, so dass der Bund in der Praxis selten von seinem Weisungsrecht gegen
über den Ländern Gebrauch macht. 

Die aus dem ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz der wechselseitigen Pflicht 
des Bundes und der Länder zu bundes-/länderfreundlichem Verhalten abgelei
tete Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme gebietet, dass der Bund (außer in 
Eilfällen) vor Weisungserlass dem Land immer Gelegenheit zur Stellungnahme 
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IV. Prozesse 

1. Änderungsverfahren bei nicht wesentlichen Änderungen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Umgang mit Änderungen unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle, d. h. bei nicht 
nach § 7 AtG genehmigungsbedürftigen Änderungen. 

Grundlagen 

Bei Anlagenänderungen unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle besteht ein ab
gestuftes Vorgehen, das sich an der sicherheitstechnischen Bedeutung der ge
planten Maßnahme orientiert. Die behördlich festgelegten Vorgehensweisen bei 
Änderungen oder Nachrüstungen variieren im Detail, sind aber im Grundsatz für 
alle Anlagen gleich. 

Die Durchführung der unten beschriebenen Verfahren liegt in der Verantwortung 
der Aufsichtsbehörden der Länder. 

Arbeitsschritte 

Die Änderungen sind in mehrere Kategorien aufgeteilt, wobei sich die Zuordnung 
einer Änderung zu einer bestimmten Kategorie an der sicherheitstechnischen Be
deutung der Änderung orientiert. Die Kategorien und anzuwendenden Verfahren 
sind durch die Betriebsgenehmigung und/oder die jeweiligen Betriebshandbü
cher rechtsverbindlich festgelegt. Die Aufsichtsbehörden der Länder prüfen unter 
Zuziehung des Sachverständigen die durch den Antragsteller vorgenommene 
Kategorisierung. Stufen die Aufsichtsbehörden der Länder das Änderungsvorha
ben entgegen der Annahme des Betreibers als wesentliche Änderung ein, teilen 
sie dies dem Betreiber mit und bitten um Vorlage eines Genehmigungsantrags. 

Folgende Kategorien und Verfahren lassen sich unterscheiden: 

Kategorie-Nr. Beschreibung und zugehöriges Verfahren 

Kategorie 1 Nicht wesentliche Änderungen mit erhöhter sicherheitstech
nischer Bedeutung. 

Zustimmungsverfahren:  
Die Aufsichtsbehörde muss vor Durchführung der geplanten 
Änderung ihre Zustimmung erteilen. 
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b) Prozessdarstellung 

 

 

  



- 21 - 

1.A Vorgehensweise bei Abbaumaßnahmen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Vorgehensweise bei Abbaumaßnahmen im Kontext der Stilllegung von Leis
tungs- und Forschungsreaktoren. 

Grundlagen 

Als Abbaumaßnahme bezeichnet man eine Maßnahme zum Abbau von Anlagen, 
Anlagenteilen, Komponenten, sowie (inneren) Gebäudestrukturen, die neben 
dem Atomrecht z. B. auch dem konventionellen Baurecht unterliegen kann1). Die 
Abbaumaßnahmen umfassen insbesondere 

• vorbereitende Tätigkeiten, 
• die Demontage und ggf. Zerlegung und 
• die Vor-Ort Bearbeitung anfallender Reststoffe/Abfälle und deren weitere Be

handlung. 

Prinzipiell ist eine Bündelung mehrerer Abbaumaßnahmen denkbar und sinnvoll, 
sofern die jeweiligen Abbaumaßnahmen in einem zeitlichen/räumlichen/techni
schen Zusammenhang stehen oder wechselseitige Abhängigkeiten bestehen. 

Vor Beginn der Demontage von Anlagen(teilen) ist eine Dauerhafte Außerbe
triebnahme zwingend durchzuführen. Im Rahmen der Dauerhaften Außerbetrieb
nahme werden Systeme, Komponenten sowie System- und Leittechnik von an
grenzenden Systemen und Komponenten rückwirkungsfrei und dauerhaft ge
trennt. Die Güte der jeweiligen Schnittstelle richtet sich nach der sicherheitstech
nischen Relevanz. Zudem muss eine (Zwischen)Lagerung und/oder Entsorgung 
der anfallenden Reststoffe/Abfälle (einschließlich der konventionellen Gefahr
stoffe) vorab sichergestellt sein. Zum Abschluss der Abbaumaßnahme werden 
die Reststoffe an eine entsprechende Organisationseinheit mit dem Ziel der 
Nachbearbeitung, Lagerung, Freigabe und/oder Entsorgung weitergeleitet. 

Für die Beteiligung der zuständigen Aufsichtsbehörden vor der Durchführung ei
ner Abbaumaßnahme wird auf ein abgestuftes Verfahren zurückgegriffen, bei 
dem unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen sind. Die Kategorien und das 
abgestufte Verfahren sind durch die Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen 
und/oder die jeweiligen (Rest-)Betriebshandbücher verbindlich festgelegt. Die 

 

1 Der baurechtliche Aspekt soll nicht Gegenstand der folgenden Betrachtung sein. 
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b) Prozessdarstellung 
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2. Genehmigungsverfahren bei nach § 7 (1) AtG genehmigungsbedürftigen  
Veränderungen eines KKW oder Forschungsreaktors 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Umgang mit Anträgen für genehmigungspflichtige Veränderungen eines KKW 
oder seines Betriebes nach § 7 Absatz 1 AtG mit dem Ziel, die Einhaltung der 
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 7 AtG sicherzustellen und die geplan
ten Veränderungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die erforderlichen Schutz- 
und Vorsorgemaßnahmen systematisch zu bewerten und entsprechend im Ver
fahren zu behandeln. Ziel ist es, eine behördliche Entscheidung (z. B. Erstellung 
eines Genehmigungsbescheides) herbeizuführen. 

Grundlagen 

Die Genehmigung von kerntechnischen Anlagen ist im AtG geregelt. Nach § 7 
Absatz 1 dieses Gesetzes bedürfen bei bestimmten Anlagen (hauptsächlich 
KKW) u. a. die wesentlichen Veränderungen der Anlage oder ihres Betriebs der 
Genehmigung. Genehmigungen können zur Gewährleistung der in § 1 AtG ge
nannten Zwecke inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden (§ 17 
Absatz 1 Satz 2 AtG). Die Ausgestaltung und Durchführung des Genehmigungs
verfahrens nach dem AtG ist in der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung 
(AtVfV) näher geregelt. Die in diesem Zusammenhang zu bewertenden strahlen
schutzrechtlichen Anforderungen sind im StrlSchG und in der StrlSchV geregelt. 

Bei einem Veränderungsvorhaben bezieht sich die Prüfung der Genehmigungs
voraussetzungen auf die zu verändernden Anlagenteile oder betrieblichen Ver
fahrensschritte. Darüber hinaus erstreckt sie sich auch auf diejenigen Anlagen
teile und Verfahrensschritte der genehmigten Anlage, auf die sich die Verände
rung auswirkt. 

Arbeitsschritte 

Antragstellung 

Der schriftliche Genehmigungsantrag wird bei der Genehmigungsbehörde des 
Landes eingereicht, in dem sich die Anlage befindet. Dem Genehmigungsantrag 
sind vom Antragsteller die Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung der Genehmi
gungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehörde des Landes und die 
von der Behörde ggf. zugezogenen Sachverständigen erforderlich sind. Diese 
Unterlagen werden in der AtVfV bezeichnet. Die Anforderungen an die Ausge
staltung der Unterlagen sind in Richtlinien weiter spezifiziert. 
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b) Prozessdarstellung 
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2.A Genehmigungsverfahren nach § 7 (3) AtG für ein KKW oder einen For
schungsreaktor 

a) Prozessbeschreibung  

Zweck und Zielsetzung 

Umgang mit Anträgen auf Stilllegung, sicheren Einschluss oder Abbau von Anla
gen oder von Anlagenteilen nach § 7 Absatz 3 AtG mit dem Ziel, die Einhaltung 
der Genehmigungsvoraussetzungen des § 7 Absatz 2 AtG sinngemäß sicherzu
stellen. Ziel ist es, eine behördliche Entscheidung (z. B. Erstellung eines Geneh
migungsbescheides) herbeizuführen. 

Grundlagen 

Die Genehmigung von kerntechnischen Anlagen ist im AtG geregelt. Nach § 7 
Absatz 3 dieses Gesetzes bedürfen die Stilllegung, der sichere Einschluss der 
endgültig stillgelegten Anlage und der Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen 
der Genehmigung. Die Maßnahmen können entsprechend der jeweiligen Antrag
stellung mit einer einzigen Genehmigung geregelt werden oder in Schritte aufge
teilt werden, die mit eigenen Genehmigungsinhalten nach § 7 Absatz 3 AtG ge
trennt genehmigt werden.  

Genehmigungen können zur Gewährleistung der in § 1 AtG genannten Zwecke 
nach § 17 Absatz 1 Satz 2 AtG inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden 
werden. Die Ausgestaltung und Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
nach dem AtG ist in der AtVfV näher geregelt. Die in diesem Zusammenhang zu 
bewertenden strahlenschutzrechtlichen Anforderungen sind im StrlSchG und in 
der StrlSchV geregelt. 

Arbeitsschritte 

Antragstellung 

Der schriftliche Genehmigungsantrag wird bei der Genehmigungsbehörde des 
Landes eingereicht, in dem sich die Anlage befindet. Dem Genehmigungsantrag 
sind vom Antragsteller die Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung der Genehmi
gungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehörde des Landes und die 
von der Behörde ggf. zugezogenen Sachverständigen erforderlich sind. Diese 
Unterlagen werden in der AtVfV bezeichnet. Bei einem erstmaligen Antrag auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 7 Absatz 3 AtG müssen die Unterlagen 
auch Angaben zu den insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung, zum si
cheren Einschluss oder zum Abbau enthalten (§ 19b Absatz 1 AtVfV). 



- 42 - 

b) Prozessdarstellung 
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2.B   Information der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der vollständigen 
Entlassung aus dem Atomrecht 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Ziel ist eine Vorgehensweise zur Information der Öffentlichkeit im Zusammen
hang mit der vollständigen Entlassung einer Anlage einschließlich des Anlagen
geländes mit ggf. noch vorhandenen Reststrukturen (im Folgenden kurz Anla
gengelände) aus der atomrechtlichen Überwachung durch die Aufsichtsbehörde 
des Landes und damit im Zusammenhang stehende mögliche weitere Arbeits
schritte für die Aufsichtsbehörde. 

Grundlagen 

Gemäß dem Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau 
von Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes (Stilllegungsleitfa
den) vom 16. September 2021 (BAnz AT 23.11.2021 B2) wirkt die Aufsichtsbe
hörde darauf hin, dass der Genehmigungsinhaber die Öffentlichkeit zum Ab
schluss der Stilllegung über die durchgeführten Stilllegungsmaßnahmen, die an
gefallenen radioaktiven Abfälle und deren Verbleib sowie den Zustand des Anla
gengeländes zum Zeitpunkt der Entlassung aus der atomrechtlichen Überwa
chung geeignet unterrichtet. 

Um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, Fragen und Kommentare zum 
Zustand des Anlagengeländes nach Abschluss aller Stilllegungsmaßnahmen in 
Zusammenhang mit der vollständigen Entlassung aus der atomrechtlichen Über
wachung an die Aufsichtsbehörde zu richten, informiert die zuständige Aufsichts
behörde entsprechend § 24a Atomgesetz die Öffentlichkeit rechtzeitig und in ge
eigneter Form über die bevorstehende Entlassung aus der atomrechtlichen Über
wachung.  

Als eine geeignete Form der Veröffentlichung entsprechender Informationen bie
tet sich beispielsweise die Internetseite der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, 
ggf. unter Hinweis auf die Veröffentlichung des Betreibers, oder eine spezielle 
Informationsseite zum Stilllegungsprojekt an.  

Arbeitsschritte 

Nach dem Abschluss der Stilllegungsmaßnahmen und vor der vollständigen Ent
lassung aus der atomrechtlichen Überwachung veröffentlicht die zuständige Auf
sichtsbehörde Informationen in geeigneter Form über den vorgesehenen Zu
stand des Anlagengeländes zum Zeitpunkt der Entlassung und informiert das 
Bundesumweltministerium in geeigneter Weise. Der gemäß Stilllegungsleitfaden 
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b) Prozessdarstellung 
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3. Generisches Aufsichtsverfahren nach § 19 AtG 

c) Prozessbeschreibung  

Zweck und Zielsetzung 

Verfolgung allgemeiner, sicherheitstechnisch relevanter Informationen zur Erhö
hung der Sicherheit der deutschen Anlagen. 

Grundlagen 

In diesem Prozess wird der Umgang mit allen Vorkommnissen beschrieben, die 
von sicherheitstechnischer Relevanz sind, aber nicht den übrigen beschriebenen 
Aufsichtsprozessen zugeordnet wurden. 

Arbeitsschritte 

Die Aufsichtsbehörden der Länder prüfen – ggf. unter Zuziehung eines Sachver
ständigen – das Vorkommnis auf seine sicherheitstechnische Bedeutung und for
dern die Betreiber zur Stellungnahme auf. 

Die Betreiber erstellen gemäß den Vorgaben der Aufsichtsbehörden der Länder 
die notwendigen Unterlagen und reichen diese bei den Aufsichtsbehörden der 
Länder und ggf. den Sachverständigen ein. Die Aufsichtsbehörden der Länder 
prüfen ggf. gemeinsam mit dem zugezogenen Sachverständigen die eingereich
ten Unterlagen und legen ggf. erforderliche Maßnahmen fest. Erkennt die Auf
sichtsbehörde des Landes in dem Vorkommnis eine grundsätzliche Bedeutung 
hinsichtlich der Übertragbarkeit, weist es das Bundesumweltministerium und ggf. 
die anderen Aufsichtsbehörden der Länder darauf hin oder stößt eine Befassung 
in Bund-Länder-Gremien an. 

Die Betreiber setzten die notwendigen Maßnahmen gemäß der abgestimmten 
Vorgehensweise um. 

Abschluss des Verfahrens 

Die Betreiber melden den Aufsichtsbehörden der Länder die ordnungsgemäße 
Umsetzung der veranlassten Maßnahmen. 

Die Aufsichtsbehörden der Länder und der ggf. zugezogene Sachverständige 
prüfen, ob nach den geltenden Verfahrensregelungen alle veranlassten Maßnah
men ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert worden sind. Auf Grund
lage dieser Prüfung erstellt der zugezogene Sachverständige sofern beauftragt 
seine Abschlussstellungnahme. 
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d) Prozessdarstellung 
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4. Meldepflichtige Ereignisse nach Atomrechtlicher Sicherheitsbeauftragten- 
und Meldeverordnung (AtSMV) in KKW und Forschungsreaktoren und de
ren Einstufung nach INES (International Nuclear and Radiological Event 
Scale) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Information der Behörden über Unfälle, Störfälle oder sonstige für die kerntech
nische Sicherheit bedeutsame Ereignisse (meldepflichtige Ereignisse) um unver
züglich alle notwendigen Maßnahmen einleiten zu können. 

Ferner dient die Auswertung der Betriebserfahrung im Rahmen der meldepflich
tigen Ereignisse der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen in der melden
den Anlage sowie, durch Weitergabe der Erkenntnisse, in anderen Anlagen. 

Grundlagen 

Auslöser des Prozesses sind Ereignisse deren Bewertung durch den Betreiber 
des KKW nach Anlage 1 der AtSMV und der zugehörigen Erläuterung eine Mel
depflicht ergeben hat. 

Dies sind Ereignisse zu Radiologie und Strahlenschutz, Anlagentechnik und –
betrieb, Einwirkungen von außen und anlageninterne Ereignisse. Die AtSMV re
gelt das Verfahren, nach dem meldepflichtige Ereignisse zu melden sind und gibt 
Vorgaben zum Inhalt der Meldung. 

Unabhängig vom behördlichen Meldeverfahren nach der Meldeverordnung er
folgt die Einstufung der meldepflichtigen Ereignisse durch die Betreiber der KKW 
nach der siebenstufigen Bewertungsskala INES der IAEO. 

Die INES-Einstufung wird zusammen mit der AtSMV-Meldung gemeldet. Verant
wortlich dafür ist der Leiter der Anlage. Der kerntechnische Sicherheitsbeauf
tragte hat gemäß AtSMV die Richtigkeit und Vollständigkeit der Meldung zu prü
fen. Ereignisse INES≥2 werden vom Betreiber unverzüglich dem INES-Officer 
mitgeteilt, damit dieser die Meldung prüfen und fristgerecht, d. h. innerhalb von 
24 Stunden, an die IAEO weiterleiten kann. 

Arbeitsschritte 

Unmittelbar nach Vorliegen einer Meldung durch den Betreiber erfolgt eine erste 
sicherheitstechnische Bewertung des Ereignisses durch die Aufsichtsbehörde 
des Landes im Hinblick auf mögliche Konsequenzen und Auswirkungen auf die 
Umgebung und die Sicherheit der Anlage sowie evtl. zu veranlassende Sofort
maßnahmen. In der Regel werden ergänzend zu den Meldeformularen weitere 
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4.A Meldepflichtige sicherungsrelevante Vorkommnisse und IT-Sicherheits
vorfälle 

a) Prozessbeschreibung  

Zweck und Zielsetzung 

Die zuständigen Behörden werden über Vorkommnisse und Vorfälle informiert, 
deren akute sicherungsspezifische Bedeutung sofortige Schutz-, Sicherungs- 
oder Ermittlungsmaßnahmen erfordern. Ferner werden auch Ausfälle und De
fekte an Sicherungseinrichtungen gemeldet, die für die Gewährleistung eines 
ausreichend hohen Sicherungsniveaus von Bedeutung sind. 

Grundlagen 

Auslöser des Prozesses sind Vorkommnisse und Vorfälle, die eine Meldung 
durch den Betreiber eines KKW oder eines Forschungsreaktors gemäß dem Do
kument „Meldepflichtige sicherungsrelevante Vorkommnisse in kerntechnischen 
Einrichtungen und beim Transport von Kernbrennstoffen2“ des SEWD-Regel
werks erforderlich machen.  

Zu melden sind alle SEWD, die zu einer Beeinträchtigung der nuklearen Sicher
heit, zu einer erheblichen Strahlenexposition der Umgebung oder des Personals 
oder zu einem Abhandenkommen von Kernbrennstoffen und/oder deren Folge
produkte geführt haben oder führen könnten. Weiterhin sind auch sicherungsre
levante Vorkommnisse, einschließlich IT-Sicherheitsvorfälle, zu melden, die das 
Sicherungsniveau beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten.   

Meldeverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 AtSMV bleiben davon unberührt (Prozess 
4).  

Für IT-Sicherheitsvorfälle ist unabhängig davon entsprechend dem Meldewesen 
für die Sicherheit in der Informationstechnik nach § 44b AtG durch Anwendung 
des BSI-Gesetzes zu verfahren.  

Arbeitsschritte 

Unmittelbar nach Vorliegen einer Meldung durch den Betreiber erfolgt eine erste 
sicherungstechnische Bewertung des Vorkommnisses durch die atomrechtliche 
Aufsichtsbehörde des Landes (AABL) im Hinblick auf mögliche Auswirkungen, 
die Sicherung der Anlage und die ggf. zu veranlassenden Sofortmaßnahmen. Bei 

 

2 s. BMUB Rundschreiben vom 30.05.2016, Az. RS I 6-13143/40 
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b) Prozessdarstellung 
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5. Umgang mit sonstigen Informationen aus dem In- und Ausland 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Verfolgung sicherheitstechnisch relevanter Informationen aus dem In- und Aus
land zur Erhöhung der Sicherheit der deutschen Anlagen. 

Grundlagen 

Informationen aus der Öffentlichkeit des In- und Auslandes (z. B. einzelne Bür
ger, Wissenschaftler, Interessensgruppen, Journalisten, Mitarbeiter von Herstel
lern, Betreibern und Fremdfirmen) sowie von Behörden zu anlagenspezifischen 
sowie generischen Aspekten in KKW werden in diesem Prozess behandelt. Dies 
können u. a. Forschungsergebnisse, Erkenntnisse aus ausländischen Anlagen 
sowie konkrete sicherheitsrelevante Hinweise bezüglich eines oder mehrerer 
deutscher KKW sein. 

Arbeitsschritte 

Informationen aus der Öffentlichkeit, in Einzelfällen auch von Behörden, können 
über sämtliche Kommunikationswege an das Bundesumweltministerium und die 
Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder herangetragen werden. Das 
Bundesumweltministerium und die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der 
Länder bewerten alle eingehenden Informationen auf Plausibilität, deren sicher
heitstechnische Bedeutung, auf neue Erkenntnisse sowie auf anlagenspezifische 
und generische Aspekte. Für die Prüfung ziehen sie ggf. Sachverständige zu. 

Liegen Informationen lediglich dem Bundesumweltministerium vor, leitet es diese 
an die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder weiter und bittet 
diese um Prüfung. Sieht das Bundesumweltministerium in den Informationen 
eine potentielle generische bzw. eine besondere sicherheitstechnische Bedeu
tung, bittet das Bundesumweltministerium die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe
hörden der Länder um Informationen. 

Liegen Informationen, die eine generische bzw. eine besondere sicherheitstech
nische Bedeutung haben lediglich den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden 
der Länder vor, leiten sie diese an das Bundesumweltministerium weiter. 

Abschluss des Verfahrens 

Ergibt die behördliche Bewertung, dass die an das Bundesumweltministerium 
und die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder herangetragenen 
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6. Weiterleitungsnachrichten (WLN) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Information über nationale und internationale Ereignisse in KKW von anlagen
übergreifender Bedeutung für die deutschen KKW. Umsetzung von Empfehlun
gen zur Erhöhung der Sicherheit der Anlagen. 

Grundlagen 

Ist ein Ereignis in einem deutschen oder ausländischen KKW von anlagenüber
greifender Bedeutung für die deutschen KKW, informiert die GRS im Auftrag und 
nach Prüfung des Bundesumweltministeriums die Aufsichtsbehörden der Länder, 
Sachverständige, Betreiber und Hersteller durch eine WLN. Darin werden die Er
gebnisse der Untersuchungen über das Ereignis, seine Ursachen, seine sicher
heitstechnische Bedeutung und die getroffenen Abhilfemaßnahmen dargestellt 
und generische Empfehlungen zur Erhöhung der Sicherheit ausgesprochen, die 
anlagenspezifisch zu prüfen sind. 

Arbeitsschritte 

Erstellung der WLN 

Die GRS prüft alle nationalen meldepflichtigen Ereignisse und international über 
das IRS-System gemeldete Ereignisse sowie weitere Vorkommnisse aus dem 
nationalen und internationalen Bereich, von denen sie Kenntnis erlangt, ob An
lass für eine WLN besteht. Dies geschieht innerhalb von 1 bis 6 Wochen nach 
Eingang der Meldung. 

Sind aus Sicht des Bundesumweltministeriums Gesichtspunkte vorhanden, die 
für die Erstellung einer WLN sprechen, veranlasst es die GRS, diese bei ihrer 
Prüfung zu berücksichtigen. 

Anlass besteht insbesondere dann, wenn nachfolgende Mängel im Zusammen
hang mit der Auswertung gemeldeter Ereignisse festgestellt werden: 

• Nichterfüllung von Auslegungsmerkmalen für einzelne Sicherheitsebenen 
• Nicht auslegungs- bzw. erfahrungsgemäßes System- oder Komponentenver

halten 
• Bedeutsame Erhöhung der Wahrscheinlichkeit Störfall auslösender Ereig

nisse oder für Schadenszustände des Sicherheitssystems 
• Ausfälle aufgrund gemeinsamer Ursache oder systematische Fehler, die auf 

einer einzelnen aber auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig wirksam werden 
können 
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b) Prozessdarstellung 
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7. Ressortforschung des Bundesumweltministeriums mit Bezug auf die Si
cherheit von KKW und Forschungsreaktoren 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Dem Bundesumweltministerium stehen zur Wahrnehmung seiner bundesauf
sichtlichen Aufgaben Ressortforschungsmittel zur Verfügung. Damit können 
technisch-wissenschaftliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Si
cherheit kerntechnischer Einrichtungen geklärt werden. Die Klärung der tech
nisch-wissenschaftlichen Fragen können der Feststellung bzw. Weiterentwick
lung des Standes von Wissenschaft und Technik und ggf. der Fortschreibung des 
untergesetzlichen kerntechnischen Regelwerks dienen. 

Grundlagen 

Die Ressortforschung ist von der allgemeinen Forschungsförderung zu unter
scheiden. Innerhalb der Bundesregierung sind für die allgemeine Forschungsför
derung im Bereich der nuklearen Sicherheit (Projektförderung, institutionelle För
derung) das Bundesumweltministerium und das Bundesforschungsministerium 
zuständig. Im Rahmen der Ressortforschung sollen wissenschaftliche Erkennt
nisse für die Ressortaufgaben des Bundesumweltministeriums nutzbar gemacht 
werden (aufgabengebundene Forschung). Somit hat die Ressortforschung im 
Gegensatz zur Forschungsförderung einen direkten Bezug zu den Fachaufgaben 
des Ministeriums. 

Ressortforschung erfolgt für die Abteilung Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz 
(Abteilung S) in erster Linie durch die Vergabe von Forschungs- und Entwick
lungsaufträgen an Dritte (Ressortforschungsvorhaben). Die geplanten Ressort
forschungsvorhaben eines Jahres werden bereits im Vorjahr für den gesamten 
Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums im sogenannten Ressortfor
schungsplan zusammengeführt und veröffentlicht. 

Arbeitsschritte 

Aufstellung des Ressortforschungsplans (für die Abteilung S) 

Die Organisationseinheiten des Bundesumweltministeriums und die Fachgebiete 
des BfS bzw. BASE schlagen Vorhaben zu Fragestellungen vor, an denen sie 
Forschungsbedarf (Notwendigkeit entsprechender Erkenntnisse zur Wahrneh
mung der Fachaufgaben) oder jedenfalls ein besonderes Ressortinteresse ha
ben. Die Fragestellungen mit Bezug zu Bundesaufsicht ergeben sich insbeson
dere aus Erkenntnissen aus Bund-Länder-Gremien, Beratungen in Fachgremien 
wie der RSK, Vorkommnissen in kerntechnischen Anlagen im In- und Ausland 
und Fragestellungen mit Bezug zum nationalen und internationalen Regelwerk. 
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8. Im International Reporting System for Operating Experience (IRS) 
gemeldete Ereignisse – IRS-Berichte 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Das International Reporting System for Operating Experience (IRS) ist ein Sys
tem zum Austausch der internationalen Betriebserfahrung bei Errichtung, Betrieb 
und Stilllegung von KKW, das von der OECD/NEA und der IAEO betrieben wird. 
Durch die Auswertung der im IRS gemeldeten Betriebserfahrung in ausländi
schen Anlagen können neue Erkenntnisse für die deutschen Anlagen abgeleitet 
werden und ggf. zur weiteren Erhöhung der Sicherheit der deutschen Anlagen 
beitragen. 

Grundlagen 

Die Ereignisse werden aufgrund von Meldekriterien (IRS-Guidelines) in das IRS 
eingestellt. Unmittelbar Beteiligte am IRS sind die zuständigen Behörden der Mit
gliedsländer. Diese benennen einen Koordinator, der die Meldungen an die 
OECD/NEA bzw. die IAEO sendet, die wiederum die eingegangenen Meldungen 
an die Koordinatoren aller Mitgliedsländer weiterleiten. Zusätzliche Informations
wünsche zu einzelnen Meldungen können an das Sekretariat der OECD/NEA 
bzw. der IAEO oder direkt an den betreffenden Koordinator gerichtet werden. 

Arbeitsschritte 

Das Bundesumweltministerium hat die GRS mit der Wahrnehmung der Funktion 
des IRS-Koordinators für die Bundesrepublik Deutschland und mit der Auswer
tung der Betriebserfahrung im IRS beauftragt. 

Die im IRS gemeldeten Ereignisse werden von der GRS im Auftrag des Bundes
umweltministeriums systematisch auf eine mögliche Übertragbarkeit auf deut
sche Anlagen ausgewertet und in Berichten zusammengestellt. Die GRS prüft 
darüber hinaus die im IRS-System gemeldeten Ereignisse daraufhin, ob Anlass 
für eine WLN besteht. 

Die Berichte enthalten jeweils tabellarisch alle Ereignisse eines Monates, die 
über das IRS gemeldet wurden. Ferner werden eine kurze Darstellung des Sach
verhalts und eine Kurzkommentierung bezüglich der Übertragbarkeit auf deut
sche KKW gegeben. Das Bundesumweltministerium hat mit der GRS für die 
Übertragbarkeitsbewertung vier Kategorien abgestimmt. Jedes Ereignis wird in 
eine der folgenden Kategorien eingestuft: 
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8.A  Im Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR) gemeldete 
Ereignisse – IRSRR 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Das Incident Reporting System for Research Reactors (IRSRR) ist ein System 
zum Austausch der internationalen Betriebserfahrung in Forschungsreaktoren, 
das von der IAEO betrieben wird. Durch die Auswertung der im IRSRR gemelde
ten Betriebserfahrung in ausländischen Anlagen können neue Erkenntnisse für 
die deutschen Forschungsreaktoren abgeleitet werden und ggf. zur weiteren Er
höhung der Sicherheit der deutschen Forschungsreaktoren beitragen. 

Grundlagen 

Die Betriebserfahrung wird aufgrund von Meldekriterien (IRSRR-Guidelines) in 
das IRSRR eingestellt. Unmittelbar Beteiligte am IRSRR sind die zuständigen 
Behörden der Mitgliedsländer. Diese benennen einen nationalen Koordinator, der 
die Meldungen in die von der IAEO gepflegte Datenbank unmittelbar einstellt. Die 
Koordinatoren werden per E-Mail über eine neueingestellte Meldung automati
siert informiert. Zusätzliche Informationswünsche zu einzelnen Meldungen kön
nen an das Sekretariat der IAEO oder direkt an den betreffenden Koordinator 
gerichtet werden. 

Arbeitsschritte 

Das Bundesumweltministerium hat die GRS mit der Wahrnehmung der Funktion 
des IRSRR-Koordinators für die Bundesrepublik Deutschland und mit der Aus
wertung der Betriebserfahrung im IRSRR beauftragt. 

Die im IRSRR eingestellten Meldungen werden von der GRS im Auftrag des Bun
desumweltministeriums systematisch auf eine mögliche Übertragbarkeit auf 
deutsche Forschungsreaktoren ausgewertet und in Jahresberichten zusammen
gestellt, worüber im Arbeitskreis „Forschungsreaktoren“ regelmäßig berichtet 
wird. Die GRS prüft darüber hinaus die im IRSRR-System gemeldeten Ereignisse 
daraufhin, ob Anlass für eine zeitnahe Information des Bundesumweltministeri
ums oder eine WLN besteht. 

Die Berichte enthalten jeweils tabellarisch alle Ereignisse eines Jahres, die über 
das IRSRR gemeldet wurden. Ferner werden eine kurze Darstellung des Sach
verhalts und eine Kurzkommentierung bezüglich der Übertragbarkeit auf deut
sche Forschungsreaktoren gegeben. Die Jahresberichte werden durch das Bun
desumweltministerium freigegeben. Die Jahresberichte werden zusammen mit 
den Originalmeldungen, die von den Mitgliedsstaaten in die Datenbank des 
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9. Precursor-Analysen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Die Precursor-Analysen sind zusätzlich zur deterministischen Analyse ein mögli
ches Werkzeug, Ereignisse hinsichtlich ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung 
zu bewerten und im Rahmen der durchzuführenden Analyse ggf. Verbesserungs
potenzial zu identifizieren. 

Die Auswertung kann neue Erkenntnisse für die Erhöhung der Sicherheit der 
deutschen Anlagen liefern. 

Grundlagen 

Nach den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ 1 (2) – 9 ist die Anla
genleitung für die Erfassung, Auswertung, Kommunikation und Nutzung interner 
und externer Erfahrungen verantwortlich. Dabei hat die Anlagenleitung darauf zu 
achten, dass beim kraftwerksinternen Erfahrungsrückfluss den Informationen 
über Beinahe-Ereignisse besondere Bedeutung einzuräumen ist. Gemäß An
hang 1 der „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ ist unter einem Bei
nahe-Ereignis ein potentiell sicherheitstechnisch bedeutsames Ereignis, welches 
als Folge eines eingetretenen Ereignisses oder Ereignisablaufs hätte eintreten 
können, jedoch auf Grund der zum Ereigniszeitpunkt vorliegenden Anlagenbe
dingungen nicht eintrat, zu verstehen. 

Precursor stellen gemäß dieses Verständnisses Beinahe-Ereignisse dar. Als 
Precursor (englisch für „Vorläufer“) werden Ereignisse in KKW bezeichnet, die 
durch eine Beeinträchtigung der Funktion sicherheitsrelevanter Einrichtungen, 
durch eine betriebliche Störung oder durch einen Störfall - die Wahrscheinlichkeit 
für einen Schaden am Reaktorkern vorübergehend deutlich erhöhen. Precursor-
Analysen berechnen diese Wahrscheinlichkeit und liefern damit ein Maß für die 
sicherheitstechnische Bedeutung der Ereignisse. 

Precursor-Analysen werden von der GRS im Auftrag des Bundesumweltministe
riums auf der Basis von nach AtSMV meldepflichtigen Ereignissen durchgeführt, 
um die Precursor-/PSA-Methodik zu verbessern und damit in diesem Bereich den 
Stand von Wissenschaft und Technik fortzuschreiben. Darüber hinaus sind die 
Analysen geeignet, um generisches, sicherheitstechnisches Verbesserungspo
tenzial zu identifizieren. 

Arbeitsschritte 

Das Bundesumweltministerium beauftragt die GRS die meldepflichtigen Ereig
nisse aus deutschen KKW mittels Precursor-Analysen zu bewerten um die 
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10. Überprüfung, Bewertung und kontinuierliche Verbesserung kerntechni
scher Anlagen nach § 19a AtG (kurz: Sicherheitsüberprüfung) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Die Sicherheitsüberprüfung nach § 19a AtG ist für alle KKW vorgeschrieben und 
dient der Feststellung des aktuellen Sicherheitsstandes der KKW als Ergänzung 
zur laufenden aufsichtlichen Überprüfung. 

Grundlagen 

Durch die Sicherheitsüberprüfung muss alle 10 Jahre auf Basis der erteilten Ge
nehmigung, des Ist-Zustandes der Anlage und der Anforderungen des Standes 
von Wissenschaft und Technik, der Sicherheitsstand eines KKW ganzheitlich er
fasst und schutzzielorientiert beurteilt werden. 

Die Sicherheitsüberprüfung umfasst drei Teilbereiche mit den folgenden Einzel
zielen. 

• Deterministische Sicherheitsstatusanalyse: 
− Überprüfung der Systemfunktionen aller sicherheitstechnisch relevanten 

Systeme eines KKW auf deterministischem Wege. Hierzu ist festzustel
len ob und inwieweit 
▪ die Schutzziele durch die Sicherheitseinrichtungen der Anlage erfüllt 

werden (deterministische, schutzzielorientierte Überprüfung) 
▪ sich die Anlagentechnik im Betrieb, auch im Hinblick auf einen künf

tigen sicheren Betrieb, bewährt hat (Betriebsführung und Betriebser
fahrung) 

• Probabilistische Sicherheitsanalyse: 
− Ermittlung und Quantifizierung von Ereignisabläufen, die zur Gefährdung 

der Brennelementkühlung führen können 
− Ermittlung von quantitativen Werten der Eintrittshäufigkeiten dieser Er

eignisse 
− Beurteilung der Ausgewogenheit des Sicherheitskonzepts und Ermittlung 

von Schwachstellen 
• Deterministische Sicherungsanalyse der Anlage 

− Überprüfung der vom Betreiber der Anlagen vorgesehenen Sicherungs
maßnahmen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 
(SEWD). Hierzu ist ausgehend von einer aktuellen Gesamtdarstellung 
und vollständigen Behandlung der Anlagensicherung (Sicherungsstatus, 
Ist-Zustand) festzustellen, ob die Schutzziele der Anlagensicherung er
füllt werden. 
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11. Beratungen der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) und Umgang mit 
ihren Beratungsergebnissen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Die RSK ist ein Expertengremium, das das Bundesumweltministerium in den An
gelegenheiten der Sicherheit und damit in Zusammenhang stehenden Angele
genheiten der Sicherung von kerntechnischen Anlagen am Maßstab des Standes 
von Wissenschaft und Technik berät. Die Beschlüsse (Stellungnahmen und Emp
fehlungen) der RSK können Konkretisierungen der nach dem Stand von Wissen
schaft und Technik erforderlichen Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung 
und den Betrieb der Anlage nach § 7 Absatz 2 Nummer 3 AtG sowie von Anfor
derungen nach § 7d AtG enthalten, d. h. sie können neue Erkenntnisse darstel
len. 

Grundlagen 

Regelmäßige RSK-Beratungen finden zur Fortschreibung des KTA-Regelwerks 
und wichtigen Ereignissen im In- und Ausland statt. Die RSK wird jährlich durch 
anlagenspezifische Berichte der Betreiber über den Betrieb der KKW informiert. 
Im Einvernehmen mit dem Bundesumweltministerium oder auf dessen Verlangen 
setzt die Kommission für kontinuierlich zu bearbeitende Angelegenheiten Aus
schüsse und Arbeitsgruppen ein. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit werden die RSK, ihre Ausschüsse und Ar
beitsgruppen durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Das Bundesumweltministe
rium hat die Geschäftsstelle beim BASE eingerichtet. 

In der RSK müssen Unabhängigkeit, Qualifikation und Widerspiegelung des tech
nisch-wissenschaftlichen Meinungsspektrums gewährleistet sein. Die Mitglieder 
sind durch eine Satzung zur neutralen und wissenschaftlich nachvollziehbaren 
Meinungsäußerung verpflichtet. 

Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein persönliches Ehrenamt, das keine 
Vertretung zulässt. Die Mitglieder der Kommission sind unabhängig und nicht an 
Weisungen gebunden. Sie respektieren die fachliche Meinung anderer Mitglieder 
und wahren die Regeln eines wissenschaftlichen Diskurses. Die Mitglieder der 
RSK und ihrer Ausschüsse werden vom Bundesumweltministerium berufen. Die 
Berufung der Mitglieder erfolgt in der Regel für die Dauer von drei Kalenderjah
ren. Eine Wiederberufung in unmittelbarer Folge soll grundsätzlich nur bis zu ei
ner Gesamtberufungsdauer von sechs Jahren erfolgen, sofern nicht im Einzelfall 
aus Gründen der Kontinuität eine Verlängerung erforderlich ist. 
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11.A Beratungen der Entsorgungskommission (ESK) zur Stilllegung von KKW 
und Forschungsreaktoren und Umgang mit ihren Beratungsergebnissen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Die Entsorgungskommission (ESK) berät das Bundesumweltministerium hin
sichtlich technisch-naturwissenschaftlicher Fragen in Bezug auf die Stilllegung 
von KKW und Forschungsreaktoren. 

Grundlagen 

ESK-Beratungen finden zu Fachfragen der Stilllegung statt. Hierzu hat die ESK 
den Ausschuss Stilllegung (ESK-ST) eingesetzt und richtet gegebenenfalls für 
einzelne fachspezifische, fachübergreifende oder projektbezogene Angelegen
heiten Arbeitsgruppen ein. Des Weiteren berät die ESK das Bundesumweltminis
terium zu Genehmigungsverfahren nach § 7 Absatz 3 AtG und hat dafür die Ad-
hoc-Arbeitsgruppe STILLLEGUNGSGENEHMIGUNG (AG STG) gemeinsam mit 
Vertretern der RSK und SSK gegründet. Außerdem trägt die ESK zur Weiterent
wicklung des untergesetzlichen Regelwerks für die Stilllegung bei. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit werden die ESK, der ESK-ST, die AG STG 
und thematische Arbeitsgruppen durch eine Geschäftsstelle unterstützt. Die Ge
schäftsstelle ist beim BASE eingerichtet. 

Die Mitgliedschaft in der Kommission ist ein persönliches Ehrenamt, das keine 
Vertretung zulässt. Die Mitglieder der Kommission sind unabhängig und nicht an 
Weisungen gebunden. Sie respektieren die fachliche Meinung anderer Mitglieder 
und wahren die Regeln eines wissenschaftlichen Diskurses. Die Mitglieder der 
ESK und des ESK-ST werden vom Bundesumweltministerium berufen. Die Be
rufung der Mitglieder erfolgt in der Regel für die Dauer von drei Kalenderjahren. 
Eine Wiederberufung in unmittelbarer Folge soll grundsätzlich nur bis zu einer 
Gesamtberufungsdauer von sechs Jahren erfolgen, sofern nicht im Einzelfall aus 
Gründen der Kontinuität eine Verlängerung erforderlich ist. 

Das Bundesumweltministerium und das BASE nehmen an den Sitzungen der 
ESK und des ESK-ST teil. Die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Län
der werden zu allen Sitzungen der ESK und des ESK-ST eingeladen. Sie haben 
das Recht, an der Beratung der sie betreffenden Gegenstände teilzunehmen. 

Arbeitsschritte 

Das Bundesumweltministerium identifiziert sicherheitsrelevante Fragestellungen 
von generischer sicherheitstechnischer Bedeutung in der Stilllegung und erteilt 
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b) Prozessdarstellung 
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12. Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Der LAA ist ein ständiges Bund-Länder-Gremium aus Vertretern der Genehmi
gungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundesumweltministeriums. 
Er dient der vorbereitenden Koordinierung der Tätigkeiten des Bundesumweltmi
nisteriums und der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder beim 
Vollzug des Atomrechts sowie der Vorbereitung von Änderungen und der Wei
terentwicklung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie des untergesetz
lichen Regelwerks. 

Auf dem Feld der Gesetzgebung, auch bei der Positionierung zu Rechtsakten der 
EURATOM, ist der LAA ein wichtiges Mittel zur frühzeitigen und umfassenden 
Beteiligung der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder, welches die 
förmlichen Mitwirkungsrechte der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der 
Länder am Gesetzgebungsverfahren durch den Bundesrat ergänzt. 

Der Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen dem Bundesum
weltministerium und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder so
wie auch zwischen den verschiedenen Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden 
der Länder bildet gerade eine der wesentlichen Funktionen des LAA. Dabei ist 
es auch Ziel des LAA im Interesse eines möglichst bundeseinheitlichen Vollzuges 
zur Erörterung unterschiedlicher Sichtweisen mit dem Ziel einer Konsensbildung 
beizutragen. 

Grundlagen 

Der LAA besteht aus dem Hauptausschuss sowie den Fachausschüssen für die 
Themen Recht, Reaktorsicherheit, Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsor
gung sowie der den Fachausschüssen zugeordneten Arbeitskreisen für spezielle 
ständige Aufgaben. Die Fachausschüsse können bei Bedarf für besondere, vor 
allem dringliche Einzelfragen Ad-hoc-Arbeitsgruppen einsetzen. 

Der LAA ist mit seinen Ausschüssen sowie den diesen zugeordneten Arbeitskrei
sen und -gruppen eine Instanz der Selbstkoordination der föderalen Struktur der 
Bundesrepublik Deutschland und unterliegt keiner Weisung. 

Vorsitz und Geschäftsführung liegen beim Bundesumweltministerium. Der 
Hauptausschuss tagt mindestens einmal jährlich. Die Fachausschüsse und die 
permanenten Arbeitskreise tagen in der Regel zweimal jährlich, bei Bedarf häu
figer. 
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b) Prozessdarstellung 
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13. Fachausschuss Reaktorsicherheit (FARS) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Zweck und Zielsetzung des FARS ist die vorbereitende Koordinierung der Tätig
keiten des Bundesumweltministeriums und der Genehmigungs- bzw. Aufsichts
behörden der Länder beim Vollzug des Atomrechts sowie die Vorbereitung von 
Änderungen und der Weiterentwicklung von Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten sowie des untergesetzlichen Regelwerks auf dem Gebiet der Reaktorsicher
heit. Darüber hinaus dient der FARS dem Erfahrungsaustausch zwischen dem 
Bundesumweltministerium und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der 
Länder beim Vollzug des Atomrechts. 

Grundlagen 

Der FARS bearbeitet die Beratungsaufträge, die der LAA-Hauptausschuss an ihn 
vergibt und greift von sich aus weitere Themen auf. 

Folgende Arbeitsbereiche werden vom FARS bearbeitet: 

I. Allgemeine und grundsätzliche Angelegenheiten der Aufsicht über kern
technische Anlagen nach § 7 AtG (KKW und Forschungsreaktoren) 

II. Genehmigungsverfahren nach § 7 AtG 
III. Regeln und Richtlinien für die Sicherheit in KKW und Forschungsreaktoren 
IV. Auswertung von besonderen Vorkommnissen, Störfällen und Unfällen in 

KKW und Forschungsreaktoren, Betriebserfahrung (In- und Ausland) 
V. Sicherheitsmanagement in KKW und Forschungsreaktoren 
VI. Sicherheitsüberprüfungen in KKW und Forschungsreaktoren 
VII. Notfallschutz und Störfallmanagement in KKW und Forschungsreaktoren 
VIII. Sicherung ortsfester Anlagen und von Transporten 
IX. Fachkunde des Personals in und mit Bezug zu kerntechnischen Einrich

tungen 
X. Stilllegung und Beseitigung von Reaktoranlagen 
XI. Internationale Zusammenarbeit, Harmonisierung der Sicherheitsanforde

rungen, Nukleare Sicherheitskonvention 
XII. Verschiedenes 

Vorsitz und Geschäftsführung des FARS werden durch das Bundesumweltminis
terium wahrgenommen. Die Mitglieder des FARS inklusive deren Vertreter wer
den vom Bundesumweltministerium und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe
hörden der Länder benannt. Weiterhin können Berater zu Sitzungen hinzugezo
gen werden. 

Der FARS tagt in der Regel zweimal jährlich. 



- 146 - 

b) Prozessdarstellung 
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14. Arbeitskreis „Aufsicht-Reaktorbetrieb“ (AK Aufsicht-RB) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Zweck und Zielsetzung des Arbeitskreises „Aufsicht-Reaktorbetrieb“ (AK Auf
sicht-RB) ist zum einen der allgemeine Austausch zwischen dem Bundesumwelt
ministerium und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder über 
Vorgänge in den atomrechtlichen Genehmigungs- bzw. Aufsichtsverfahren und 
zum anderen die Zuarbeit für den FARS. 

Grundlagen 

Der AK Aufsicht-RB ist ein dem FARS zugeordneter Arbeitskreis des LAA und 
dient der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesumweltministerium und den 
Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder in Aufsichtsfragen zur kern
technischen Sicherheit beim Betrieb von Leistungsreaktoren, zu einzelnen Fra
gen der Nachbetriebsphase bei abgeschalteten Reaktoren bzw. Fragen der La
gerbeckenkühlung von Anlagen in der Stilllegung. 

Der Arbeitskreis tagt in der Regel zweimal jährlich kurz vor dem FARS. 

Arbeitsschritte 

Einladung und Tagesordnung zur nächsten Sitzung werden vom Vorsitzenden 
des Arbeitskreises bzw. von der Geschäftsführung verschickt. 

Die Beratungsthemen ergeben sich aus 

• Beratungsaufträgen des FARS, 
• Mitteilungen oder Informationen des Bundesumweltministeriums (z. B. über 

INES 2-Ereignisse), 
• Sachstandsberichte der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder 

zu den beaufsichtigten KKW und 
• Betriebserfahrung und Anwendung der AtSMV. 

Die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder können Tagesord
nungspunkte unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes und -ziels zu den 
Sitzungen des Arbeitskreises anmelden. 

Die Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen (Beratungsunterlagen, Präsentatio
nen, Ergebnisprotokolle) sind über eine passwortgeschützte elektronische Platt
form abrufbar soweit sie nicht als Verschlusssachen eingestuft sind. Die Ge
schäftsführung des Arbeitskreises informiert über die Neueinstellung und versen
det Unterlagen per E-Mail. 
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b) Prozessdarstellung 
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14.A Arbeitskreis „Stilllegung“ (AK Stilllegung) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Zweck und Zielsetzung des Arbeitskreises „Stilllegung“ (AK Stilllegung) ist zum 
einen der allgemeine Austausch zwischen dem Bundesumweltministerium und 
den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder über Vorgänge in den 
atomrechtlichen Genehmigungs- bzw. Aufsichtsverfahren zu Stilllegung, Abbau 
und sicherem Einschluss kerntechnischer Anlagen und zum anderen die Zuarbeit 
für den FARS. 

Grundlagen 

Der AK Stilllegung ist ein grundsätzlich dem FARS zugeordneter Arbeitskreis des 
LAA und dient der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesumweltministerium 
und den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder in Genehmigungs- 
und Aufsichtsfragen zur kerntechnischen Sicherheit bei der Stilllegung, dem Ab
bau und dem Sicheren Einschluss von KKW und Forschungsreaktoren. Nach ei
nem LAA-Beschluss vom 2. März 2005 soll sich der AK Stilllegung außerdem mit 
Stilllegungsfragen zu Anlagen und Einrichtungen aus dem Zuständigkeitsbereich 
des FAVE befassen und auch diesem berichten.  

Der Arbeitskreis tagt in der Regel zweimal jährlich kurz vor dem FARS und dem 
FAVE. 

Arbeitsschritte 

Einladung und Tagesordnung zur nächsten Sitzung werden vom Vorsitzenden 
des Arbeitskreises bzw. von der Geschäftsführung verschickt. 

Die Beratungsthemen ergeben sich u. a. aus 

• Beratungsaufträgen des FARS,  
• Mitteilungen oder Informationen des Bundesumweltministeriums, 
• Sachstandsberichten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Län

der zu den beaufsichtigten kerntechnischen Anlagen, 
• der Anwendung der AtSMV, 
• Erfahrungen aus den laufenden Stilllegungsverfahren, 
• aktuellen stilllegungsrelevanten Fragestellungen, 
• Weiterentwicklungen im untergesetzlichen kerntechnischen und internatio

nalen Regelwerk. 
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b) Prozessdarstellung 

 

  



- 162 - 

14.B Arbeitskreis „Forschungsreaktoren“ (AK Forschungsreaktoren) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Zweck und Zielsetzung des Arbeitskreises „Forschungsreaktoren“ (AK For
schungsreaktoren) ist zum einen der allgemeine Austausch zwischen dem Bun
desumweltministerium und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der 
Länder über Vorgänge in den atomrechtlichen Genehmigungs- bzw. Aufsichts
verfahren von Forschungsreaktoren und zum anderen die Zuarbeit für den FARS. 

Grundlagen 

Der AK Forschungsreaktoren ist ein dem FARS zugeordneter Arbeitskreis des 
LAA und dient der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesumweltministerium 
und den Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder in Aufsichtsfragen 
zur kerntechnischen Sicherheit beim Betrieb und Nachbetrieb von Forschungs
reaktoren. 

Der Arbeitskreis tagt in der Regel zweimal jährlich kurz vor dem FARS. 

Arbeitsschritte 

Einladung und Tagesordnung zur nächsten Sitzung werden vom Vorsitzenden 
des Arbeitskreises bzw. von der Geschäftsführung verschickt. 

Die Beratungsthemen ergeben sich aus 

• Beratungsaufträgen des FARS, 
• Mitteilungen oder Informationen des Bundesumweltministeriums,  
• Sachstandsberichte der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder 

zu den beaufsichtigten Forschungsreaktoren,  
• Betriebserfahrung und Anwendung der AtSMV, 
• Weiterentwicklungen des untergesetzlichen kerntechnischen und internatio

nalen Regelwerks. 

Die Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden der Länder können Tagesord
nungspunkte unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes und -ziels zu den 
Sitzungen des Arbeitskreises anmelden. 

Die Unterlagen zu den einzelnen Sitzungen (Beratungsunterlagen, Präsentatio
nen, Ergebnisprotokolle) sind über eine passwortgeschützte elektronische Platt
form abrufbar soweit sie nicht als Verschlusssachen eingestuft sind. Die Ge
schäftsführung des Arbeitskreises informiert über die Neueinstellung und versen
det Unterlagen per E-Mail. 
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b) Prozessdarstellung 

 

  



- 168 - 

14.C Arbeitskreis „Sicherung“ (AK Sicherung) 

c) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Der AK Sicherung mit den Sektionen „ortsfeste Anlagen“ und „Transport“ unter
stützt den allgemeinen Austausch zwischen dem Bundesumweltministerium und 
den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder zu Fra
gen der Sicherung und der IT-Sicherheit in den atomrechtlichen Genehmigungs- 
und Aufsichtsverfahren, zu Grundsatzfragen entsprechend dem Stand von Wis
senschaft, Technik und Erkenntnis und zur Fortschreibung des SEWD-Regel
werks. Der AK Sicherung arbeitet dem FARS zu diesen Fragestellungen zu. Im 
Hinblick auf das integrierte Sicherungs- und Schutzkonzept sind das Bundesin
nenministerium und die Kommission „Sicherung und Schutz kerntechnischer An
lagen“ (KoSikern) in den Austausch des AK Sicherung eingebunden.   

Grundlagen 

Der AK Sicherung ist ein dem FARS zugeordneter Arbeitskreis des LAA-Haupt
ausschusses. Der AK Sicherung dient der Zusammenarbeit zwischen den atom
rechtlichen Bundesbehörden und den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden 
der Länder unter Beteiligung der Bundes- bzw. Landesministerien des Inneren 
im Sinne des integrierten Sicherungs- und Schutzkonzeptes. Dabei wirken die 
Landesministerien des Inneren im Rahmen der KoSikern mit. Die GRS wird zu 
Fragen der Sicherung und der IT-Sicherheit in den Austausch des AK Sicherung 
eingebunden. Bei Bedarf kann der AK Sicherung weitere Sachverständige und 
Experten hinzuziehen. Den Vorsitz des AK Sicherung hat das Bundesumweltmi
nisterium inne.  

Der AK Sicherung kann für bestimmte Aufgabenumfänge sogenannte Sektionen 
einrichten, wobei die Sektionen „ortsfeste Anlagen“ und „Transport“ ständig aktiv 
sind.  

Der AK Sicherung Sektion ortsfeste Anlagen tagt als ständiges Gremium mit ei
nem festen Turnus, in der Regel zweimal jährlich, jeweils vor der Tagung des 
FARS.  

Der AK Sicherung Sektion Transport tagt als ständiges Gremium in der Regel 
einmal jährlich.  

Für den technisch-wissenschaftlichen Austausch zu speziellen Fragestellungen 
können temporäre Arbeitsgruppen (AG), Prüf- und Beratungsgruppen (PuB), Ad-
hoc-Projektgruppen (PG) u. ä. eingerichtet werden.  
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d) Prozessdarstellung 
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15. Facharbeitskreis Probabilistische Sicherheitsanalysen (FAK PSA) 

ꟷ gestrichen ꟷ 
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16. Kerntechnischer Ausschuss (KTA) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Die Regeln des KTA haben die Aufgabe, die grundsätzlichen und übergeordne
ten sicherheitstechnischen Anforderungen im Rahmen des untergesetzlichen 
Regelwerks für den jeweiligen Anwendungsbereich weiter zu konkretisieren. 

Grundlagen 

Der KTA wird beim Bundesumweltministerium gebildet. 

Die Durchführung der Geschäfte des KTA obliegt einer Geschäftsstelle (KTA-
GS), die beim BASE eingerichtet ist. Diese wird von einer Geschäftsführung nach 
den fachlichen Vorgaben des KTA-Präsidiums geleitet.  

Der KTA setzt sich aus je sieben sachverständigen Mitgliedern der folgenden 
Gruppen (Fraktionen)  

• Hersteller und Ersteller von Atomanlagen, 
• Betreiber von Atomanlagen, 
• für den Vollzug des Atomrechts bei Atomanlagen zuständigen Behörden der 

Länder und der Aufsicht nach Artikel 85, 87c GG zuständigen Bundesbe
hörde (5 Ländervertreter, 2 Vertreter des Bundesumwelt-ministeriums), 

• Sachverständige und Beratungsorganisationen (4 TÜV, 1 GRS, 1 RSK, 
1 SSK) und 

• Behörden/Organisationen/Stellen (Bundeswirtschaftsministerium, Arbeitsge
meinschaft der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen 
Minister der Länder, nukleare Forschungseinrichtungen, gesetzliche Unfall
versicherung, Gewerkschaften, Sach- und Haftpflichtversicherer, Deutsches 
Institut für Normung (DIN)) 

zusammen. 

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des KTA werden jeweils für 4 
Jahre vom Bundesumweltministerium berufen und nehmen das Amt ehrenamt
lich und in Person wahr. Der KTA kann bei Bedarf Unterausschüsse bilden, deren 
Mitglieder er selbst bestimmt. Die Tätigkeit des KTA und seiner Gremien ist in 
der Neufassung der Bekanntmachung über die Bildung eines Kerntechnischen 
Ausschusses geregelt. 

Arbeitsschritte 

Die Regelwerksarbeit des KTA umfasst zwei Ebenen: 
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b) Prozessdarstellung 
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17. Mitarbeit bei der Erstellung von internationalen Regeln und Richtlinien der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Durch die Beteiligung an Erstellungsprozessen von internationalen Regeln und 
Richtlinien der IAEO wird internationalen Verpflichtungen nachgekommen. Sie 
dient auch der Durchsetzung deutscher Sicherheitsinteressen. Auf Ebene der 
IAEO werden auch Aspekte des Standes von Wissenschaft und Technik weiter
entwickelt. 

Grundlagen 

Zu den Zielen der IAEO gehört die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit 
im Bereich nuklearer Sicherheit, Strahlenschutz und Sicherheit radioaktiver Ab
fälle. Außerdem werden Maßnahmen gegen unerlaubten Handel mit Nuklearma
terialien sowie zu jeweils aktuellen internationalen Sicherheitsthemen verhandelt 
und beschlossen. 

Im Bereich der nuklearen Sicherheit hat die IAEO – anders als im Bereich der 
Safeguards (Sicherungsmaßnahmen von Nuklearmaterialien) – keine eigenstän
dige Zuständigkeit gegenüber den Mitgliedstaaten, sondern ist Instrument, um 
die Zusammenarbeit zu organisieren. Die Arbeitsprogramme der IAEO werden 
aus dem Prozess der kontinuierlichen Zusammenarbeit heraus entwickelt und 
mit maßgeblicher Unterstützung von Fachleuten aus den Mitgliedstaaten durch
geführt. 

Die IAEO unterhält und organisiert die Arbeit von regelwerksgebenden Gremien. 
Diese Gremien sind die Commission on Safety Standards (CSS) als übergeord
netes Gremium und sechs fachliche Committees. Diese sind: 

• Nuclear Safety Standard Committee (NUSSC), 
• Radioactive Safety Standard Committee (RASSC), 
• Waste Safety Standard Committee (WASSC), 
• Transport Safety Standard Committee (TRANSSC), 
• Nuclear Security Guidance Committee (NSGC) und 
• Emergency Preparedness and Response Standards Committee (EPReSC). 

Für die Regeln der Reaktorsicherheit ist grundlegend das NUSSC und überge
ordnet die CSS zuständig. 

Federführendes Ressort für die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der 
IAEO ist das Bundesumweltministerium. 
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b) Prozessdarstellung 
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18. Erstellung und Umsetzung von Dokumenten der Western European 
Nuclear Regulators' Association (WENRA) 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Durch die Beteiligung an Erstellungsprozessen der Referenz-Level, Empfehlun
gen und Stellungnahmen der WENRA wird internationalen Verpflichtungen nach
gekommen. Sie dient auch der Durchsetzung deutscher Sicherheitsinteressen. 
Auf Ebene der WENRA werden auch Aspekte des Standes von Wissenschaft 
und Technik weiterentwickelt. 

Grundlagen 

Die WENRA besteht aus 16 Staaten der Europäischen Union, die Kernenergie 
betreiben oder betrieben haben, sowie der Schweiz und der Ukraine. 13 weitere 
Staaten haben Beobachterstatus. Repräsentiert werden die einzelnen Staaten 
durch die Leiter der jeweiligen Aufsichtsbehörden. Deutschland wird durch den 
Leiter der Abteilung Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz (Abteilung S) im Bun
desumweltministerium vertreten. 

Ziel der WENRA ist es, die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen in den Mit
gliedstaaten zu fördern und weiterzuentwickeln. Insbesondere von Bedeutung ist 
die europaweite Harmonisierung der nationalen kerntechnischen Regelwerke in 
den Mitgliedstaaten, um ein gleichmäßig hohes europäisches Sicherheitsniveau 
zu gewährleisten. Im Einzelnen sehen die Zielsetzungen so aus: 

• Entwicklung einer gemeinsamen Herangehensweise an Sicherheit und Auf
sicht innerhalb der Europäischen Union, 

• Bereitstellung der Möglichkeit einer unabhängigen Prüfung der nuklearen Si
cherheit und Aufsicht in den Bewerberländern für die Europäische Union und 

• Bewertung und Erreichen einer gemeinsamen Herangehensweise an die auf
tretenden Fragen der nuklearen Sicherheit und Aufsicht. 

Die Reactor Harmonisation Working Group (RHWG) ist eine Arbeitsgruppe der 
WENRA. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Sicherheit von Kernreaktoren 
ständig zu erhöhen und Differenzen bei den Sicherheitsstandards der einzelnen 
Mitgliedsstaaten zu verringern. Das Mandat der Arbeitsgruppe schreibt dabei fol
gende Aufgaben fest: 

• Analyse der gegenwärtigen Situation, 
• Analyse der unterschiedlichen Herangehensweise bei Sicherheitsfragen, 
• Vergleich der Sicherheitsstandards der Mitgliedsstaaten mit den IAEO-Si

cherheitsstandards und 
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b) Prozessdarstellung 
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19. Bilaterale Kommissionen 

a) Prozessbeschreibung 

Zweck und Zielsetzung 

Regelmäßiger Informationsaustausch und Erörterung von Fragen zu grenznahen 
Anlagen auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit mit Nachbarländern, die KKW 
betreiben. 

Grundlagen 

Deutschland hat mit acht Nachbarstaaten bilaterale Abkommen geschlossen, in 
denen der Informationsaustausch über grenznahe nukleare Einrichtungen ver
einbart wurde. Umfangreiche Kontakte bestehen mit Belgien, Frankreich, den 
Niederlanden, Österreich, der Schweiz, und der Tschechischen Republik. Mit die
sen Staaten wurden gemeinsame Kommissionen bzw. Expertengruppen einge
richtet. In gegenseitigen jährlichen Konsultationen werden Fragen der Reaktorsi
cherheit, des Notfall- und des Strahlenschutzes erörtert. Im Rahmen der Zusam
menarbeit mit Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz bestehen zusätz
lich jeweils Arbeitsgruppen. Die für die Anlagensicherheit relevanten Arbeitsgrup
pen sind jeweils die AG 1 in diesen Kommissionen. 

Regelmäßige Kontakte werden durch nachfolgende Kommissionen und Exper
tengruppen gepflegt. 

Deutsch-Belgische Nuklearkommission (DBNK) 

Das im Dezember 2016 geschlossene Abkommen regelt die Einrichtung der 
Deutsch-Belgischen Nuklearkommission (DBNK) zum Informations- und Erfah
rungsaustausch sowie der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nuklearen Si
cherheit, des Strahlenschutzes, der Sicherheit der Entsorgung von abgebrannten 
Brennelementen und radioaktiven Abfällen. Die Kommission tagte erstmals im 
Juni 2017. 

Deutsch-Französische Kommission (DFK) 

Die Deutsch-Französische Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechni
scher Einrichtungen (DFK) ist ein Gremium zum Austausch von Informationen 
und der Zusammenarbeit. 

Anstehende Sachfragen werden vertieft in derzeit zwei Arbeitsgruppen erörtert: 

AG 1 Sicherheit von Druckwasserreaktoren 
AG 2 Notfallschutzplanung 




